
ON TL A HUNGEN

Zum Katisertum Karls des Gıroßen un
seiner Nachfolger

Von Heınz Dannenbauer, übıngen
Der Vorgang aln Weıhnachtsfest 800, die sogenannte Kalserkrönung, hat se1it;

langer Zeıit dıe verschledensten Deutungen gefunden, und uch dıe moderne Ge-
schichtswıissenschaft g1ibt einNe bunte Mannigfaltigkeit VON Auffassungen. Die einen
sprechen von der polıtıschen Lage Europas nde des Jahrhunderts: dem
Aufsteigen des KFrankenreiches ZUT führenden Großmacht des chrıistlichen Abend-
landes, Von dem Kortleben der Vorstellungen von dem unıversalen römıschen
Reich dem Bestreben der Päpste, sıch VON der Unterordnung unter den Kaiser
in Konstantinopel loszumachen ; dıie anderen sehen In dem Vorgang e1N mehr der
mıinder zufällıges, isoliertes Kreignis: e1inNn unentbehrliches Stück 1n dem Prozeß

dıe Urheber des Attentats auf den Papst, der Sar Ur ıne harmlose
Weihnachtsüberraschung des dankbaren Papstes für den Kaiser. Kbensowenig be-
STeE. ber dıe anderen, damit 1n Zusammenhang stehenden Fragen Kinigkeit:
WEeNl dıe Urheberschaft &} dem Gedanken der Krhebung Karls ZU. Kalser C
kommt und auf welche Weıse der Frankenkönig Kalser geworden 1st. Eine fast
unübersehbare Fülle von Erklärungen ist vorhanden, ber S16 weıchen unter-
elinander ufs stärkste ab Vor bald einem Menschenalter ist ZU letztenmal der
Versuch gemacht worden ach einer krıtischen Prüfung der wichtigsten ın der
interatur vertretenen Anschauungen el1ner abschließenden Auffassung SOlangen, und allgemein ıst anerkannt, daß der Versuch mißlungen ist. Schon aus
diesem (Grunde ist 1ne ÄArbeit verdienstlich NENNEN, die In umfassender
und eingehender Weise sämtlıche Theorien untersucht, W1e das eue Buch von
Heldmann2. Was bietet, ıst ber weıt mehr als ine kritische Zerfaserungder Von anderen vorgetragenen Lösungsversuche. Er hat den Rahmen seiner
Arbeit weıter gespann' als seine Vorgänger un ıne Fülle Von wertvollen Kr-
gebnıssen uch uf den angrenzenden Gebieten , die bısher 1m Zusammenhangdieses Themas selten genügend berücksichtigt worden sınd, vorgelegt, auf dem
(Jebiet ‚der Liturgiegeschichte und namentlıch auf dem der Verfassung Italiıens
ın spätrömischer und fränkıscher Zeit. Auf alle diese Kinzelfragen einzugehen, ist
hler nıcht möglıch ; iıch versuche stattdessen hne Bındung dıe von
gewählte Disposition die Lösung der Hauptfrage uUurz darzulegen Das wird

Von Ohr, Die Kaliserkrönung Karls Gr. Eine kritische Studie. 1904
r 1 He Das Kaisertum Karls des Großen. Theorien und Wirk-Lichkeit. (Quellen und Studien ZUTLTI Verfassungsgeschichte des. Deutschen Reiches1ın Miıttelalter und Neuzeit. O, 2 : 446 80Geh ngmar, Böhlau.

Ich habe das Thema VOTLT 1er Jahren 1n Seminarübungen behandelt undnochmals nach dem Erscheinen von H.s Buch darauf beruht dıe obige Dar-stellung.
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berechtigt se1n , da uch 1ın Jüngster Zeıit ber den Vorgang VOoxn S00 och De-
merkenswerte Unklarheıt herrscht 1 und ich uch ın einıgen Einzelheiten H.ıs
Darlegung ergänzen 'ann.

Die uns ZUT Verfügung stehenden ()uellen für das Kreign1s Weıihnachten
800 selbst 198088 Erzähler, keine Urkunden und Akten berichten lediglich den
nackten Vorgang ; über die Anschauungen und Absichten der Beteiligten
S1e ıuınmittelbar nıchts (dıe Annal Lauresham., die darın eine Ausnahme machen,
werden später betrachten se1n). ber den Verlauf der Dıinge sınd 991e sıch
ein1ıg., Die (zeschichte ist bekannt: 1m April (99 ist 1n Rom e1N Aufstand
den Papst ausgebrochen, geführt Von hohen päpstlıchen Beamten. Anlaß azu
haben anscheinend nıcht 1U persönlıche Unstimmigkeiten zwıischen dem Papst
und der Parteı SeINESs Vorgängers gegeben , sondern uch polıtische Mißhellig-
keıten. Der Papst wird überfallen, gefangen und vermutlich uch iın aller Form a.D-
gyESCLZT. Er entkommt und sucht Hılfe bel dem Patrielusarl ber auch se1INe (regner
wenden sıch den König. Dieser 1äßt durch Iränkıische Große den Papst zurück-
führen und 1ne vorläuflge Untersuchung 1n Rom veranstalten. Da der Fall ber
von den Vertretern des Königs nıcht endgültig entschieden werden kann, muß
arl selbst eingreifen. Im Herbst S00 zieht nach Kom, dort Ordnung
schaffen. Dreı Wochen lang ist O. mit geistliıchen und weltlıchen
Würdenträgern der Franken , Langobarden und Römer, mM1%U  1+ der Untersuchung
beschäftigt; das nde ıst, daß der Papst einen Reinigungseid eısten muß Zwel
Tage darauf wird arl 1M W eihnachtshochamt ın einem Hymnus der Liturgie
(den Laudes), anstatt mıt dem bisher gewohnten "Lıtel Patrıclus , als Imperator
und Augustus begrüßt, während ıhm gleichzeitig der Papst ine Krone aufsetzt
und ıhm dıe von dem Zeremoniell des Kaılıserhofes _ vorgeschriebene Huldigung
(Proskynese) elistet.

ber dıe Kechtsiragen, die e1n solcher Vorgang aufwirft, Der dıe Motive der
handelnden Personen VMn dıe (Quellen unmıttelbar nıchts. Wır muüussen selbst
danach suchen. Zunächst: lıegt das Reich , dessen Kaiser arl jetzt dC-
worden ıst, welches sınd selne Grenzen ? Ist das Imperium das Yanze unter Karls
Szepter stehende (xebiet zwischen bro und Kılbe, Bretagne und Avarenmark,
Eıder und Garigliano ? der umfaßt Dar sämtlıche christliche Länder Kuropas ?
Die Antwort lautet: keines von beıden. Sondern arl ist Imperator Komanorum;

ber das: Imperium omanum suchen sel, darüber War niıemand unter den
Zeitgenossen 1mM Zweifel. Das Römische Reich War ]a nıcht untergegangen ,
existierte Immer noch, dıe eihe selNer Augusti War n]ıemals abger1ssen. Ks gab
nıchts ‚„„erneuern *‘ der ‚„ Wlederaufzurichten *“, W1e Han gern Sagt, Das Im-
per1um oOManum reichte VOLN oberen Kuphrat 1m ÖOsten ber Kleinasien und die

So 1n einem, uch SONST mehrfach anfechtbaren Ärtikel in der RGG.
(Bd. 4, Sp 9095), die „Erneuerung des abendländıschen Kaisertums‘“‘ als ‚ensorgfältig berechnetes (xl1ed ın der Kette der auf Loslösung VOIN Osten und Ver-
selbständiıgung des estens gerichteten Bestrebungen ““ des Papsttums bezeichnet
wird. Gehört ohl das Attentat VO: Aprıl (09 das Karls Zug ach Rom mıt selnen
Kolgen veranlaßte, uch den „ Sorgfältig berechneten (Jliedern“‘ dieser Kette ?
Typisch ist die Hilflosigkeit bel I Die fränk. un! deutsche Romidee des
firühen Mittelalters 110 {f.); die Verfasserin hat übrigens nıcht einmal
für nötıg gehalten, dıe wichtigsten Untersuchungen ber die Frage einzusehen, dafür
phantasiert S16 fröhlich darauf los. UÜber Schrammgs Auffassung 1n
selnen Kaiser- und Königsbildnissen ZK'  > 48, ÜL
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Balkanhalbinsel bis 1ns westliıche Mittelmeer ; dıe großen italischen Inseln Chörten azı und auf der Halbinsel selbst och der Süden und In Mıttel-
un! Norditalien alles , Was nıcht ın Jangobardischem (seit (i4 iränkischem) Be-
a1ıtz War der Exarchat Avyenna mıtsamt der alten Keichshauptstadt Rom Das
ist das Imperium, und hier und nırgends anders WArTr arl durch den Akt VO

Dezember 800 ZU. Imperator geworden. Nıcht eın fabelhaftes, angeblıcherloschenes, doch ın der kırchlichen Gedankenwelt limmer och fortlebendes Abend-
ländisches Kalısertum wurde wieder aufgerichtet, sondern das ge1t Jahrhunderten
bestehende Imperium OMAanum erhielt einen Kailser. In Byzanz hat IHan
darum Zanz folgerichtig nıchts anderes erwartet, als daß der FKranke jetztversuchen werde , sıch 1m AaNzen Imperium ZU Herren machen , N:  uW1e ın iIrüheren Zeıten In irgend einem Reichsteil erhobene Imperatoren denKampf den bısher allgemein anerkannten Augustus eröffneten , um sıch
entweder ZU. alleiınıgen Herrscher 1m ANZC6N Reich machen der die gemeln-
Same Kegierung des Reichs dessen Einheit ]Ja uch unter mehreren AugustiSTETtS gewahrt blıeb erzwingen. Darum die Unzufriedenheit Karls ber den
unerwarteten Akt Vom Dezember, der ıhn In unabsehbare politische Verwick-
lungen mıt der byzantinischen Großmacht stürzen mußte; darum die langen, müh-
selıgen Verhandlungen zwıschen Byzanz und dem fränkischen Hof,  9 die erst uUurz
VOL Karls Tod ZU Abschluß kamen und den KFrankenherrscher als Imperatorın einem kleinen 'e1l des Imperiums anerkannten, nämlıch 1ın den alten KRelichs-provınzen 1n ber- und Mittelitalien. Dort, der Franke bısher unter römiıscherSouveränität als patrıclus eiIn Protektorat ausgeü hatte, wurde Jetzt selbstSouverän. Das ist das Imperium Karls Für selne übriıgen Herrschaftsgebiete bliebach WI1e Vor staatsrechtlich König der Franken, Könıg der Langobarden. Jedesdieser Reiche War rechtlich e1n Sonderwesen und DUr durch die Person des Herrt-schers mit den andern verbunden. Das besagt uch der Tıtel, den arl In selinenUrkunden führt (bis &00 rex Francorum et Langobardorum patrıclus Roma-
9 se1tdem seren1ssimus augustus ımperator oOmanum gubernans 1M-per1um qui et, TeX Francorum e1 Langobardorum).Wie wird INan HU römiıscher Kaiser ? Ist arl durch die päpstliıche Krönunggeworden oder W1e sonst ? Die Krhebung eines Staatsoberhauptes ıst e1ın staats-rechtlicher Akt, un! die Krhebung eiNes römlischen Imperators vollzieht sıch achden Vorschriften des römischen Staatsrechtes. Diese habe WIT 1Iso befragen.Sie sınd bekanntlich sehr einfach. Der Imperator wird gewählt; wahlberechtigtıst; der populus Romanus, VOr Jlem 1n seiner Vertretun
Heer. Formvorschriften für den Wahlgang gibt

x durch Senatrund (oder)
gut WI1ie keine ; wesentlıchund unentbehrlich ist, VOLr allem hier haben die Untersuchungen H.sWissen erheblıch bereichert die felerliche, wiederholte undgebung des Volks-willens durch rhythmischen Zuruf 7 wacclamatio, laudes ä.), hne Akklamationgibt keine Krhebung eines alsers. In iıhr außert sıch gew1lssermaßen der gött-liche Wille Lehnt der 180 Akklamierte nıcht ausdrücklich ab, ist vVvondiesem Augenblick 1m Besıtz der kaiserlichen Würde Rechte. Die Krönungg1ibt ıhm nıchts, Was nıcht schon hätte S1e ist rechtlıch nıcht erforderlich,S16 ist uch keine bestimmte Zeit. keinen bestimmten Ort: uch keine be-stimmte Person als Krönenden gebunden. Sie ist. lediglich eine außere Zeremonie.Alles das trifft N: anf den Vorgang VvVon Weihnachten S00 Die felerlicheAkklamation ist einwandfrei berichtet S16 Wäar sehr einfach 1ın den Rahmendes Festgottesdienstes hineinzubringen : 1n einer herkömmlichen Heiligenlitanei
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(laudes), dıe Ehren des Frankenkönigs bestimmt War (s Duchesne, I1ıber
pontıf. LE, Ü, ıta Karoli Magn1, ufl. Holder-Egger ; wurde dıe
Benennung Karls als Patrıceius durch den kalserlichen Tıitel ersetzt1; dıe AL WESECN-
den Römer nahmen den iıhnen wohlbekannten Rhythmus auf und: wiederholten
ıhn (Tter dietum est , sag%t der Lib pont.); die 1n den laudes gebrauchte WFormel
Wr die herkömmliche zeremonıelle Kormel, ın der 1mM Römischen Reich die Kaiser
begrüßt wurden iıhr folgt die Krönung und die Proskynese des Papstes VOL
dem Augustus. Der Verfasser der ıta Leos, der ]2 a 1{8 Römer besten
VonNn allen Berichterstattern über die KRechtsfragen unterrichtet War und der Ca
derseıits ehesten bestreht SeIN mu  O, die Rolle des FPapstes möglichst her-
vorzuheben, sagt unNns übrigens mıt dürren Worten, daß (nıcht dıe Krönung
des Papstes, sondern) die Wahl des rTrömiıischen Volkes arl ZU. Kalser gemacht
hat a.D omnıbus constitutus ast ımperator Romanorum.

W arum ‚Der hat das römische olk arl ZU Kalser gewählt ? Darüber sag%tkeine uelle etwas (über die Annal Lauresham. weıiter unten; der Papstbiographbringt Aur 1ne erbauliche Phrase). Hier hat die freıie Vermutung se1t jeher eın
weıtes 1Tummelfeld gehabt. Von der Behauptung einer harmlosen Weıihnachts-
überraschung Ohr) bıs den seltsamsten mystischen Luftschlössern 2 hat
910 z1emlich alle denkbaren und undenkbaren Möglichkeiten ausgeschöpft. Den
richtigen Fingerzeig geben dıe Quellen, TOTZ ihrer Schweigsamkeit. Das Gerichts-
verfahren ber den Papst und selne Gegner zerfällt 1n ZWwel 'Teıile Mıtten T1n
steht die Kaiserwahl. Im ersten 'ei]l rein1gt sıch der Papst Von den ihn
erhobenen Anklagen ; 1mM zweıten werden seline Gegner gerichtet, und als
Majestätsverbrecher un ach römıschem ‚eC. Damit haben WIT festen Boden
untfer den Füßen Denn ber das Verfahren >  n Majestätsverbrecher g1bt das
römische Recht dıe erwünschte Auskunft. Das Urteil ber Majestätsverbrecher
WAar durch e1N (40 erlassenes (zesetz der Kaliser Leo LLL un Konstantin
ausdrücklich dem Kaiser selbst vorbehalten und allen anderen Richtern eNtT-
1G (rerade 1m Jahr SO0 Der fehlte einem unanfechtbaren Iräger der
Kaıserwürde ; das Recht Irenens War nıcht außer Zweifel , vielleicht eın1ıgePunkte lassen diese AÄAnnahme alg nıcht unmöglıch erscheinen standen die
Gegner [ ,e08 uch 1n Beziehung ZU der Kaiserin. Sollte ın Rom Urdnung YC-schaffen werden, ann mußte das Verfahren cdie Gegner des Papstes streng
Iın den vom römıschem Recht vorgeschriebenen HKormen durchgeführt werden.
Dazu ber War en Kaiser nötig, un da INan keinen hatte, machte Man einen.

Die 1m Vorstehenden skizzierte Erklärung des Kreignisses vom Dezember
010 hat ın den Grundzügen scehon Ranke In se1NeTr Weligeschichte vorgetragen;

Diesen Platz hat dıe Formel Domino nostro augusto, Deo Coronato,e pacılco ımperatori viıtam ! och in einem spätere: rdo der Benedietio
ad ordinandum imperatorem secundum occıdentales , und ZWAaTr sınd diese laudes

singen ach einem (zebet des Papstes, und ehe der Lektor den Ambon be-
stelzt (S. Martene, De antıquls eccles14e rıtıbus, tom IL, Antwerpen 1(63,20%0)

teilung 1929)!
Das letzte ausgerechnet 1n der Zeitschrift Kechtsgeschichte Germ Ab-

3) KEkloge ton nomon tit. AYI.: CaP., (bel acharıae Va Lingenthal,Colleetio lıbrorum 1Uris Graeco-Romani ineditorum, 1852). Diese Vorschrift istH wenn ich nıchts übersehen habe, entgangen Sie bildet den Schlußstein
selinen Darlegungen überl den Majestätsprozeß.
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1mM einzelnen begründet nd vertieft haben S1Ie namentlıch Sickel un Sackur.Heldmann gebührt das Verdienst, durch weıtausgreifende Untersuchung und
eingehende Wiıderlegung der zahlreichen anderen Theorien für alle wesentlıchenPunkte die abschließende Arbeit geleistet haben

Ks bleibt och übrig, darzulegen, welche Veränderung die Vorstellungen VomKalisertum ın der karolingischen Zeit erfahren haben arl selbst War sıch durch-
Aus klar ber die Kechtsgrundlagen und den Inhalt Se1nNer Kalserwürde. Vonden durchaus zutreffenden Kechtsanschauungen, die sich 1n dem In seinenUrkunden gebrauchten Titel aussprechen , War bereits die ede. Er hielt dasImperium und seiın IeNuUumM Francorum un reSNnum Italiıeum säuberlich ausS-einander. Ebenso ist uch be]l der S06 erlassenen Erbordnung verfahren. Sieberücksichtigt 1Ur dıe Krbreiche; dıe Kaiserwürde wırd AaAr nıcht erwähnt. MitKecht : enn S10 War ach römiıscher Kechtsanschauung ıhm persönlıchübertragen. rst 813 ernennt seıinen sSohn ZU Mitkaiser, und ZWAaT unter
SCNAUeETr Wahrung der rechtliıchen Erfordernisse des römıschen Zeremoniells : De-sıgnation und Akklamation , anschließend Krönung. In einem wichtigen Punktallerdings War Na  5 dabe1 Von den Korderungen des Rechts abgewichen : derErhebung Ludwigs ZUmM Mitkaiser dıie KRömer selbst nıcht beteiligt; dieTränkıschen Großen handelten, als ob J1e das Reichsvolk des Imperium darstellten,das dıe Kaiserwürde vergeben habe. Damıt bahnt sıch eine Umbildung ın derstaatsrechtlichen Anschauung A} dıe unter Ludwig Hr och deutlıcher WwIird.arl hatte zwıschen selinen Erbreichen , den _  E un!' dem imperi1um immer
unterschieden, uch ın selinem Herrschertitel. Ludwig Jäßt seline könıglichen Titelfallen und nennt sıch DUr imperator augustus ; bezeichnet se1ın ANZCS Herr-schaftsgebiet alg imperium, gelegentlich ist Von einem iımper1um Francorumund einem imperator Francorum die Kede; hat anch weıter dıe Kaiserwürdeals Klammer für dıe KErhaltung der Einheit des karolingischen Gesamtreichesbenutzen gesucht. Diese „Germanisierung des Kaisertums“, WwW1e IHNan den Vor-
HAT ohl NneNnNnen darf, T1 1n den Vorstellungen der Zeitgenossen sofort achKarls KErhebung 800 auf der Lorscher Annalıist (Annal. Jiauresham. L, 38) ist;der erste beı dem WIr S1e kennen lernen Was ber die Krwägungen derunıversı sanetı patres , qu1 In concılıo aderant, vorträg daß man arl ZU.:Kalser machen solle, weil Rom nd die übrigen Kaiserresidenzen ın Italien,Gallien und (18rmanien innehabe sınd Betrachtungen, dıe ohl Nur selnereigenen Gelehrsamkeit entsprungen sınd, um sich den iıhr 1Im übrigen unbekannten

Die Annal Lauresham. fol
dem Kuße Man konnte das hon aQus

€. ın ihren Aufzeichnungen den Kreignissen auf
Monumenta Palaeographica,1 lef. L1, Vr, ersehen. uch für die KEreignisse des Jahres 1010 trıfft das

Z W1e die Wiener (Original-)Handschrı{t zeigt. Nach ‚„direxit facıem SuUam, utiıret partıbus Komae, et, ıta fecit‘*‘ (WwO Pertz I 3 o'latt iortfährt), endet 1ınder Hs e1IN Absatz : dıie zweıte Hälfte der Zeile bleibt fre1l. Die nächste Zeılebeginnt mıt 99  t ıbı fecıt conventum maxımum ** : vorher ist Zeilenadie Jahreszahl nfang
Der Chronist hatte

SOW1@ and dıe Absatzzählung AAA ausradiert.Iso ursprünglich seINeE Aufzeichnungen für das Jahr 800schon beendet und S]ch auf das Jahr SO1 gerüstet, alg Nachrichten von denVorgängen iın Rom rhielt,. diıe noch ZUmM Jahr S00 nachtragen mußte. Ichverdanke der Freundlichkeit Herrn Prof. Hal]l lers eiINe Photogranhie der WienerHS: die diesen Sachverhalt ehNau eTrkennen 1äßt. Daraus ergeben sıch ein1ge
U, Anmkleine Berichtigungen H,,
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der unverständliıchen Vorgang erklären, W1e sıch ]a auch Da nıcht VOT-
stellen kann, daß se1n großer König unwissentlich und wıder Wıllen mıt der Kaiser-
krönung überrumpelt worden ge1ın soll ber WEeNnNn uch für die Tatsachen,
zumal ür ihre Verknüpfung, keıin guter (+8währsmann ist, zeigt doch, W1e
INan sıch 1n den nicht unmiıttelbar beteiligten rTeIseN das DUr Halbverständ-
lıche zurechtzulegen suchte.

Bedeutungsvoller och War eine zweıte Umgestaltung der Vorstellungen VO  S

Kaisertum, dıe AUS der -gleıchen W urzel entsprang. HKür den mıt dem römıschen
Staatsleben nıcht vertrauten (jermanen schob sıch die eindrucksvolle kırchliche
Krönungshandlung in den Vordergrund; der aps wurde für ıhn ZUT Haupt-
erson be1 dem ZAaNZCH Vorgang. Völlig ausgebildet ist diese ecue6e AÄAnschauung
schon Jahre ach dem folgenreichen Weıihnachtsfest VvVon 8S00, WwW1e der bekannte
Brıief Kalser Ludwigs I1 Kalser Basılius ze1gt. DIie hıer unternommene Be-
gründung des Rechtes der Karolinger auf den Kaisertitel durch den 1n wels auf
die päpstlıche Salbung und Krönung hat InNnan ın Konstantinopel sicher nıcht be-
griffen das Wäar ]Ja eine für römische Rechtsbegriffe ganZ abenteuerliche Vor-
stellung ber der HKranke glaubte damıt seinen stärksten Trumpf auszuspielen.
nd selne Auffassung hat sich 1n der Anschauung des Abendlandes uch durch-
gesetZt. Hür den kunstvollen Örganismus des römıschen Staatswesens hatten dıe
(z6rmanen nicht das nötıge Verständnıis; S16 üullten dıe ıhnen remden Kormen,
]e länger desto mehr, mıt ihren Vorstellungen. ])iese ‚„ Germanisierung ““ läßt
sıch ın der ANZCH Verfassungsgeschichte beobachten, un! uch hler ist nıcht
anders

Die etzten Punkte, die Umwandlung der Vorstellungen vom Kaılsertum,
a1ınd be1 etwas 7ı uUurz weggekommen ; das ist eigentlich der einzıge Ein-
wand, den ich den Inhalt des Buches habe. Gelegentliche kleine Versehen
(z daß Alkwın, 4, einen ‚ pseudoilsidorischen *‘ Kanon zıtiert) aufzu-
zählen , halte ich für unnötıg. Die technısche Anlage äßt allerdings ein1ges
wünschen übrıg Ks ist nıcht Yanz einfach , sıch in dem uch zurechtzuhnden.
Ich ıll nıcht bemängeln,. daß Register fehlen ; enn S16 wirklich brauchbar und
erschöpfend gestalten, hätte sicher sehr große Mühe gekostet und den Preıis
jedenfalls erheblich erhöht. Immerhin hätte durch Ausgestaltung des Inhalts-
verzeichn1sses, das sehr lakonisch ıst, e1n geWlsser KErsatz geboten werden können.
Sehr ärgerlich dagegen ist das YWehlen eines Literaturverzeichnisses. W er wleder-
nolt ın den erstaunlich reichen Anmerkungen etwas suchen hat, den annn
Verzweiflung erfassen, WeNnnNn immer wıleder seiıten- und bogenweılt zurückblättern
muß, einen DUr mıt Verfasser und 5 A, o ' zıtierten TUuCKOTr‘ fest-
zustellen. Doch nıcht damıt möchte ich schlıeßen , sondern nochmals als dank-
barer Benützer hervorheben, Ww1e reiche Belehrung diese mühevolie und musterhaft
gründliche Arbeıt ın allen ihren Telılen bietgt.


